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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.2002

Norm

StPO §238

StPO §281 Abs1 Z4 A

Rechtssatz

Die Frage prozessualer Tauglichkeit von Beweisanträgen ist stets anhand der gesamten Aktenlage zu beurteilen. Die

Überprüfung im Rechtsmittelverfahren ist demnach insoweit zur Hintanhaltung einer bloß formalistischen Betrachtung

auf die erstgerichtliche Abweisungsbegründung nicht beschränkt.
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